
(Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes 2112/1920): Ist es mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar, höherrangige Normen des
nationalen Rechts (Art. 103 Abs. 8 der Verfassung) dahin
auszulegen, dass sie die Umwandlung befristeter Verträge in
unbefristete Verträge uneingeschränkt verbieten, selbst wenn
es sich erweist, dass diese Verträge in Wirklichkeit miss-
bräuchlich auf der Grundlage von Bestimmungen über die
Deckung eines außergewöhnlichen und im Allgemeinen
vorübergehenden Bedarfs geschlossen wurden, weil mit ihnen
ein ständiger und dauernder Bedarf des zum öffentlichen
Sektor gehörenden Arbeitgebers gedeckt wird (Urteile
19/2007 und 20/2007 des Areios Pagos [Plenum]), wenn
auch eine Auslegung dahin möglich ist, dass dieses Verbot
auf befristete Arbeitsverträge zu beschränken ist, die tatsäch-
lich zur Deckung eines vorübergehenden, unvorhergesehe-
nen, dringlichen oder außergewöhnlichen Bedarfs geschlossen
wurden, und nicht den Fall erfasst, dass sie in Wirklichkeit
geschlossen wurden, um einen ständigen und dauernden
Bedarf zu decken (Urteil 18/2006 des Areios Pagos
[Plenum])?

8. Ist es mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar, dass Rechts-
streitigkeiten, die befristete Arbeitsverträge und Paragraf 5
der Rahmenvereinbarung betreffen, mit dem Inkrafttreten
des Präsidialdekrets 164/2004 der ausschließlichen Zustän-
digkeit der Verwaltungsgerichte unterworfen werden, wenn
dies den gerichtlichen Rechtsschutz des klagenden befristet
beschäftigten Arbeitnehmers verschlechtert, da vor dem
Erlass des Präsidialdekrets 164/2004 alle Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit befristeten Arbeitsverträgen in die
Zuständigkeit der Zivilgerichte mit dem besonderen Verfah-
ren für Arbeitsrechtsstreitigkeiten fielen, das weniger förm-
lich, einfacher, für den klagenden befristet beschäftigten
Arbeitnehmer kostengünstiger und in der Regel schneller ist.
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Beklagter: Großherzogtum Luxemburg

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 91/676/EWG
des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewäs-
ser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen
Quellen (1) verstoßen hat, dass es nicht die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, um
den Art. 4 und 5 in Verbindung mit Anhang II A 1. und
Anhang III 1.1., Anhang II A 5. und Anhang III 1.2.,
Anhang II A 2. und Anhang II A 6. dieser Richtlinie voll-
ständig und ordnungsgemäß nachzukommen;

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kommission stützt ihre Klage auf vier Rügen.

Mit ihrer ersten Rüge wirft die Kommission dem Beklagten vor,
die von der Richtlinie für die Ausbringung vorgeschriebenen
Verfahren und Zeiträume nicht einzuhalten. Denn obwohl das
Verbot der Ausbringung während bestimmter Zeiträume sowohl
für organische als auch für chemische Düngemittel gelten müsse,
erwähne die luxemburgische Regelung nur die organischen Dün-
gemittel. Darüber hinaus müsse das Verbot der Ausbringung
während bestimmter Zeiträume für alle landwirtschaftlichen Flä-
chen einschließlich des Grünlands gelten, die von den innerstaat-
lichen Umsetzungsmaßnahmen nicht erfasst würden. Ferner
müsse die innerstaatliche Regelung genauer bestimmen, in wel-
chen Fällen eine Ausnahme vom Ausbringungsverbot in
Betracht komme, da diese Möglichkeit von der Richtlinie nicht
vorgesehen sei.

Mit ihrer zweiten Rüge macht die Klägerin geltend, die inner-
staatliche Regelung schreibe nicht für alle Anlagen eine Mindest-
kapazität für die Lagerung von Gülle vor, sondern erwähne nur
neue und zu modernisierende Anlagen. Eine solche Umsetzung
sei nicht richtlinienkonform, da auch von bestehenden Anlagen
die Gefahr von Verunreinigungen ausgehe. Die innerstaatliche
Regelung müsse daher eine Mindestlagerkapazität für alle Anla-
gen vorschreiben.

Mit ihrer dritten Rüge trägt die Kommission vor, das nationale
Recht müsse nicht nur die organischen, sondern alle Düngemit-
tel in das Verbot der Ausbringung auf stark geneigten Böden
einbeziehen.

Mit ihrer vierten und letzten Rüge wird dem Beklagten vorge-
worfen, keine ausreichenden Maßnahmen bezüglich der Aus-
bringungstechniken erlassen zu haben, um u. a. eine einheitliche
und effiziente Ausbringung von Düngemitteln zu gewährleisten.

(1) ABl. L 375, S. 1.
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